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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1991

Norm

ABGB §1090 IIe

IPRG §41 Abs1

Rechtssatz

Ein Timesharingvertrag ist im Zusammenhang mit einer in der Bundesrepublik Deutschland entfalteten, auf die

Schließung des Vertrages gerichteten Tätigkeit des Timesharingunternehmens zustandegekommen, wenn dieses

Unternehmen über Telefonmarketing und persönliche Zusendung von Prospekten mit der Möglichkeit, mehrere Tage

in einem Beherbergungsbetrieb der klagenden Partei in Österreich kostenlos zu nächtigen, eine persönliche Werbung

am deutschen Aufenthaltsort des Verbrauchers entwickelt hat.
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